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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 04.05.2017 
Die Bürgermeisterin  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat April 2017 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 

   
    2 Damenräder   
      1 Herrenrad 
    1 Mountainbike   
    3 Schlüssel 
    1 Notebook  
    1 Digitalkamera 
    2 Katzen 
       Bargeld       

     
  

 
 
 
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Seite 69 

Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 69 



Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

34 Seite 70 

Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 70 



Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  
 

 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau in der Gemeinde Nottuln vom 01.05.2017 
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 23.05.2017 aufgrund des § 52 Abs. 5 
Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG), der §§ 7 und 76 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und der §§ 4 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden 
Fassung folgende Satzung beschlossen: 

§ 1  
 

Zweck der Brandverhütungsschau 
 
 
(1) Die Brandverhütungsschau dient dem Zweck, präventiv zu prüfen, ob Gebäude und 
Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei 
Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder 
erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brandschutzes 
entsprechen. 
 
(2) Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brandschutzes dient der Feststellung 
brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, 
die der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und 
bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von 
Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. 
 
 

§ 2 
 

Gebührenpflichtige Amtshandlungen 
 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen 
 
a) zur Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne von § 1 einschließlich deren Vor- 
und Nachbereitung. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die für die Brandverhütungsschau 
zuständige Dienststelle an Prüfungen der Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und dabei 
zugleich eine Brandverhütungsschau vornimmt, 
 
b) infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nachschau), 
 
c) im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes außerhalb des 
Baugenehmigungsverfahrens, die mündlich oder schriftlich beantragt worden und mit der 
Anfertigung einer gutachterlichen Stellungnahme, eines Brandschutzgutachtens oder eines 
Brandschutzkonzeptes zu einem definierten Objekt verbunden sind. 
(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde, 
zur Erhebung von Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie in eigener 
Zuständigkeit an der Durchführung der Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder 
nach Durchführung der Brandverhütungsschau tätig geworden sind. 
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§ 3 

 
Gebührenmaßstab 

 
 
(1) Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung und nach der Zahl der 
notwendig eingesetzten Dienstkräfte bemessen. Zur Gebühr gehören auch die Entgelte für in 
Anspruch genommene Fremdleistungen. Bei der Bemessung der Gebühren werden zudem 
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Amtshandlungen im Einzelfall berücksichtigt. 
 
(2) Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen nach den in der Anlage 1 aufgeführten 
Bestimmungen und Sätzen und unter Berücksichtigung der in Anlage 2 aufgeführten 
Objekte. Die Anlagen sind Bestandteile der Satzung. 
 
 

§ 4 
 

Auslagenersatz 
 
 
Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung entstehen, sind zu 
ersetzen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für die Amtshandlung besteht. 
 
 

§ 5 
 

Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 
 

 
(1) Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet sich bei Objekten, die Gegenstand 
von Sonderverordnungen oder baurechtlichen Anordnungen sind, nach den entsprechenden 
baurechtlichen Vorschriften. Im Übrigen ist die Brandverhütungsschau je nach 
Gefährdungsgrad der in der Anlage 2 aufgeführten Objekte in Zeitabständen von längstens 
sechs Jahren durchzuführen. 
 
(2) Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der Brandverhütungsschau, werden diese von 
der Gemeinde unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades von Objekten nach 
pflichtgemäßem Ermessen festgelegt. 
 
 

§ 6 
 

Gebührenschuldner 
 
 
(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte des 
der Brandverhütungsschau unterworfenen Objektes sowie derjenige, der eine Leistung der 
Brandschutzdienststelle gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe c) beantragt. Mehrere Personen im Sinne 
des Satzes 1 haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden 
Fassung. 
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§ 7 
 

Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung, Erlass der Gebühr 
 

 
(1) Die Gebühr entsteht mit Abschluss der Amtshandlung. Die Gebühr wird durch Bescheid 
festgesetzt. Sie ist mit Zugang des Bescheides fällig und innerhalb von einem Monat zu 
entrichten. 
 
 
(2) Die Entrichtung der Gebühr kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die 
Entrichtung innerhalb des angegebenen Zahlungszeitraumes eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
Die Stundung ist in der Regelung nur auf Antrag und bei einer Gebührenhöhe von über        
700,- € gegen Sicherheitsleistung zu gewähren. 
 
(3) Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des 
Einzelfalles eine unbillige Härte wäre. 
 
 

§ 8  
 

Rechtsbehelfe 
 
(1) Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Gebühr stehen dem Gebührenschuldner die 
Rechtsbehelfe der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.03.1991 (BGBl. I S 686) in der aktuellsten Version i.V.m. dem § 110 Justizgesetz NW vom 
26.01.2010 (GV NW S. 30) in der jeweils geltenden Fassung zu. 
 
(2) Durch Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr 
nicht aufgehoben. 
 
 

§ 9  
 

Inkrafttreten 
 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Nottuln 
in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandschau in der Gemeinde Nottuln vom 21.02.2000 in der z.Zt. gültigen Fassung vom 
05.10.2001, außer Kraft. 
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Anlage 1 
 

G e b ü h r e n s ä t z e 
 
 
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Gemeinde Nottuln vom 01.02.2017 
gelten folgende Regelsätze: 
 
 
1. Durchführung einer Brandverhütungsschau oder einer Nachschau am Objekt 

nach Dauer der Amtshandlung 
 

je angefangene Stunde pauschal       
    42,- € 
 

 
2. Als Mindestsatz wird ein Stundensatz erhoben. Jede über den Stundensatz 

hinausgehende angefangene halbe Stunde wird nach halben Stundensätzen 
berechnet  

 
je angefangene halbe Stunde pauschal       

    21,- € 
 
 

3. In den Stundensätzen sind die Nebenkosten wie Fahrzeug-,Schreib- und 
sonstige Sachkosten enthalten 
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Anlage 2 
 
 

Aufstellung der Objekte für die Gebührenbemessung  
 

nach Anlage 1 (Gebührensätze) der Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige 

brandschutztechnische Leistungen in der Gemeinde Nottuln vom 01.02.2017 
 
 
 
Lfd. Nr.  Objekte 
 
1.  Pflege- und Betreuungsbetriebe 
1.1  Krankenhäuser nach KhBauVO ***) 
1.2  Heime 
1.2.1  Altenwohnheim mit/ohne Pflegeplätze 
1.2.2  Gebäude für hilfsbedürftige minderjährige Pers. (ab 9 Pers.) 
1.2.3  Gebäude für körperlich und geistig behinderte Personen (ab 9 Pers.) 
1.2.4  wie 1.2.3 nur tagsüber untergebracht (ab 20 Pers.) 
1.3  Kindergärten, -tagesstätten, -horte 
2.  Übernachtungsbetriebe 
2.1  Beherbergungsbetrieb nach GastBau VO (ab 9 Betten) 
2.2  Obdachlosenunterkünfte 
2.3  Notunterkünfte (Aussiedler, Umsiedler, Asylbewerber) 
2.4  Camping- und Wochenendplätze (CW VO) 
3.  Versammlungsobjekte 
3.1  Versammlungsstätten nach VStättVO***) 
3.1.1  Gebäude mit Bühnen-/Szenenflächen (ab 100 Pers.) 
3.1.2  Gebäude mit Filmvorführungen (ab 100 Pers.) 
3.1.3  Gebäude mit Räumen ab 200 Pers. (z. B. Sporthallen) 
3.1.4  Freiluftsportanlagen mit Nebenräumen (ab 5000 Plätze) 
3.2  Schank-/Speisewirtschaften nach GastBauVO (ab 400 Plätze) ***) 
3.3  Versammlungsräume, die nicht der GastBau VO/VStättVO unterliegen 
3.3.1  Gebäude mit Bühnen-/Szenenflächen/Filmvorführungen (ab 50 Pers.)  
3.3.2  Schank-/Speisewirtschaften in mehrfach qenutzten Gebäuden ab 200  
 Personen (bei fehlender Personenangabe 2 Pers. pro qm Freifläche) 
3.3.3  wie 3.3.2 jedoch nicht ebenerdig (ab 50 Pers.) 
3.3.4  Räume für Sportveranstaltungen in mehrfach genutzten Gebäuden ab 
4.  Unterrichtsobjekte 
4.1  Schulen nach Bauaufsichlichen Schulrichtlinien (BASchulR) 
4.2  Ausbildungsstätten (BASchulR nicht anwendbar) 
4.2.1  Eigenständige Unterrichtsgebäude/-trakte 
4.2.2  Unterrichtsräume (ab 100 Pers.) in sonst anders genutzten Gebäuden 
4.2.3  wie 4.2.2 jedoch nicht ebenerdig (ab 50 Pers.) 
5.  Hochhausobjekte 
5.1  Hochhäuser nach HochhVO ****) 
6.  Verkaufsobjekte 
6.1  Geschäftshäuser nach GhVO ***) 
6.2  Gemeinschaftsladenzentren mit mehr als 2000 qm Verkaufsfläche 
6.3  Verkaufsstätten (GhVO nicht anwendbar) 
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Lfd. Nr.  Objekte 
 
6.3.1  Verkaufsstätten in Verbindung zu anders genutzten Gebäuden mit mehr  
 als 1000 qm Verkaufsfläche 
6.3.2  wie 6.3.1 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 500 qm Verkaufsfläche 
7.  Verwaltungsobjekte 
7.1  Mehrgeschossige Gebäude mittlerer Höhe mit mehr als 3000 qm  
 Nutzfläche 
7.2  Verwaltungsräume in mehrfach genutzten Gebäuden mittlerer Höhe mit  
 mehr als 1000 qm Nutzfläche 
8.  Ausstellungsobjekte 
8.1  Museen 
8.2            Messegebäude 
9.  Garagen 
9.1  Großgaragen nach GarVO ***) 
9.2.  Unterirdische, geschlossene Mittelgaragen (> 500 qm) in Verbindung zu  
 anders genutzten Gebäuden 
10.  Gewerbeobjekte 
10.1  Herstellung, Produktion 
10.1.1  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend  
 brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als 400 qm 
10.1.2  wie 10.1.1 jedoch nicht ebenerdig mit einer Brandabschnittsgröße von  
 mehr als 400 qm 
10.1.3  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend 
 nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als  
 800 qm, bei Wohnungsanschluss von mehr als 400 qm 
10.1.4  wie 10.1.3 jedoch nicht ebenerdig mit einer Brandabschnittsgröße von  
 mehr als 800 qm 
10.1.5  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend  
 brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Gefahrstoffen, die gemäß  
 VbF/Druckbehälter VO/ChemikalienG/SprengstoffG mit besonderen  
 Brandschutzmaßnahmen durch das StAfA bzw. StUA genehmigt wurden 
10.1.6  wie 10.1.1 jedoch in unmittelbarer Verbindung zu Wohngebäuden mit  
 einer Brandabschnittgröße von mehr als 200 qm 
10.2  Lagerung 
10.2.1  Gebäude zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, die gemäß  
 VbF/Druckbehälter VO/ChemikalienG/SprengstoffG mit besonderen  
 Brandschutzmaßnahmen durch das StAfA bzw. StUA genehmigt wurden 
10.2.2  Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe mit mehr als  
 3200 qm Lagerfläche 
10.2.3  wie 10.2.2 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 1600 qm Lagerfläche 
10.2.4  Gebäude zur Lagerung brennbarer Stoffe mit mehr als 1600 qm Lagerfläche 
10.2.5  wie 10.2.4 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 800 qm Lagefläche 
10.2.6  Freilager für überwiegend brennbare Stoffe mit mehr als 5000 qm  
 Lagerfläche  
10.2.7  Hochregallager 
11.  Sonderobjekte (nach örtlicher Festlegung) 
11.1  Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 
11.2  Landwirtschaftliche Betriebsgebäude mit einer Raumgröße von mehr als 2000 m³ 
                (Betriebsteil)  
11.3  Kirchen und Gebetsstätten 
11.4  Unterirdische Verkehrsanlagen 
11.5  Objekte mit radioaktiven Stoffen ab Gruppe 3 nach Strahlenschutz VO 
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Lfd. Nr.  Objekte 
 
11.6  Hotel- und Gaststättenschiffe 
11.7  Bahnhöfe mit Verkaufsstätten größer als 500 qm Verkaufsfläche 
11.8  Anlagen und Einrichtungen mit biologischen Arbeitsstoffen ab  
 Gefahrengruppe 2 nach dem (Entwurf) der Richtlinie für den  
 Feuerwehreinsatz in Anlagen mit biologischen Arbeitsstoffen 
11.9  Flächen für die Feuerwehr, § 5 Abs. 5 Bau0 NW - Zufahrten auf  
 Grundstücke (nach örtlicher Festlegung) 
 
***)   1 Revisionspflichtiges Objekt 
****) Revisionspflichtiges Objekt, wenn Aufenthaltsräume höher als 60 qm 
 
Ist ein in der Anlage 2 nicht ausdrücklich aufgeführtes Objekt Gegenstand von Leistungen 
gem. Anlage 1, wird es einem vergleichbaren Objekt zugeordnet. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau in der Gemeinde Nottuln vom 01.05.2017 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Nottuln, 24.05.2017 
 
i. V. 

 
 

Block 

(Beigeordnete)  
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S a t z u n g über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde 

Nottuln bei Einsätzen der Feuerwehr vom 01.05.2017 

 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und 

i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 52 Abs. 2, 4, 5 Satz 2 und 6 

des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 

und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen, 

in seiner Sitzung am 23.05.2017 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Leistungen der Feuerwehr 

(1) Die Gemeinde Nottuln unterhält für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine freiwillige 

Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 

Katastrophenschutz (BHKG). 

(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 27 BHKG 

Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht genügt oder 

genügen kann. 

(3) Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. 

Ein Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfeleistungen besteht nicht. Über die 

Durchführung entscheidet die Leitung der Feuerwehr. 

  

§ 2 Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 

(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts 

anderes bestimmt ist. 

(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird Ersatz der entstandenen 

Kosten verlangt:  

1.  von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr oder den 

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,  

2.  von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebetriebs 

für die bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel,  

3.  von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 

Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach 

sonstigen Vorschriften,  

4.  von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der 

Schaden bei dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen oder 

eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu 

werden, entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der 

Gefährdungshaftung, 

5.  von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Eigentümerin 

oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von 

Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer 

Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der 

Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für 

die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von 

Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser gefährdenden 

Stoffen entstanden ist,  

6.  von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen 

Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 

entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände handelt,  
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7.  von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage (BMA), wenn der 

Falschalarm durch die aufgeschaltete BMA aufgrund betrieblicher oder 

organisatorischer Mängel verursacht wurde (Nichtabschaltung von Meldergruppen bei 

staubaufwirbelnden Arbeiten, Betrieb von Schweißgeräten und sonstigen 

alarmauslösenden Geräten außerhalb der genehmigten Nutzung etc.). Hierbei ist es 

unerheblich, ob der Falschalarm durch den Betreiber oder durch Dritte verursacht 

wurde. Außer in Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz Folge einer nicht 

bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung ist,  

8.  von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine 

Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung 

weitergeleitet hat,  

9.  von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Unkenntnis 

der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat.  

(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die kostenpflichtige 

Hinzuziehung Dritter. Über die Beauftragung entscheidet die Einsatzleitung.  

(4) Entgelte werden erhoben für Brandsicherheitswachen und für freiwillige Leistungen. 

(5) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen 

Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind die 

Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu 

erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Absatz 2 nicht möglich ist. 

  

§ 3 Berechnungsgrundlage 

(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahrzeuge und Geräte werden nach 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es können Pauschalbeträge festgelegt 

werden. Zu den Kosten gehören auch die anteilige Verzinsung des Anlagekapitals und die 

anteiligen Abschreibungen sowie Verwaltungskosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten.  

(2) Soweit der Kostenersatz bzw. die Entgelte nach Stunden zu berechnen sind, wird der 

Zeitraum von der Alarmierung bis zum Einsatzende in Ansatz gebracht. Maßgeblich ist der 

Einsatzbericht. Für jede angefangene Viertelstunde wird ein Viertel des im Kosten- 

/Entgelttarif aufgeführten Stundensatzes berechnet. Bei Einsätzen, die eine besondere 

Reinigung der Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird die Zeit für die Reinigung der 

Einsatzzeit hinzugerechnet. 

(3) Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgelte bestimmt sich nach dem Kostentarif, der 

Bestandteil dieser Satzung (Anlage) ist. 

(4) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Abs. 1 geltend gemacht werden, werden in 

voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 

(5) Für die Beauftragung privater Unternehmen und / oder Hilfsorganisationen wird 

Kostenersatz geltend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten Kostenersatzes richtet sich 

nach den tatsächlich angefallenen Kosten. 

 

§ 4 Kosten- und Entgeltschuldner 

(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 Abs. 2 sind die dort genannten 

Personen verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(2) Zur Zahlung von Entgelten nach § 2 Abs. 4 sind bei Brandsicherheitswachen der 

Veranstalter und bei Entgelten für freiwilligen Leistungen der Auftraggeber verpflichtet. 

Mehrere Entgeltpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
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§ 5 Entstehung, Fälligkeit und Vorausleistungen 

(1) Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der Entgeltanspruch nach § 2 Abs. 4 entstehen 

mit Beendigung der jeweiligen Leistungen. Sie werden mit der Bekanntgabe des 

Kostenersatz- oder Entgeltbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt 

bestimmt ist. 

(2) Die Leistungen nach § 2 Abs. 4 können von der Vorausentrichtung des Entgelts oder von 

der Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. 

(3) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten kann abgesehen werden, 

soweit dies nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte wäre. 

  

§ 6 Haftung 

Die Gemeinde Nottuln haftet bei der Erbringung von freiwilligen Leistungen gemäß § 1 (3) 

dieser Satzung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

  

§ 7 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Nottuln 

in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Kostenersatz für Einsätze und Entgelte für Leistungen 

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nottuln vom 17. Juni 1999, in der Fassung vom 05. 

Oktober 2001, außer Kraft. 

 

 

Anlage 

K o s t e n t a r i f 

zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der 

Feuerwehr 

 

Kostenersatz und Entgelte 

1. Kostenersatz 

Bemessungsmaßstab im Sinne dieser Anlage zur Satzung ist, die Viertelstunde. Angefangene 

Viertelstunden werden als volle Viertelstunde berechnet. 

 

2. Personalkosten 

Die Personalkosten für die Einsätze nach §§2 und 3 der o.a. Satzung berechnen sich 

folgendermaßen: 

a) Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr    

          20,00 €      

der Gemeinde Nottuln je Stunde 

b) Brandsicherheitswache; je Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann der  20,00 € 

Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nottuln je Stunde 

Die Zeiteinheit beginnt mit der Alarmierung der Feuerwehr und endet mit der erneuten 

Einsatzbereitschaft bzw. mit dem Abmelden des Einsatzes bei der Leitstelle des Kreises 

Coesfeld 

In Fällen des Buchst. b) beginnt die Zeiteinheit eine ½ Stunde vor Beginn der Veranstaltung 

und endet eine ½ Stunde nach der Veranstaltung. 
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3. Fahrzeug- und Sachkosten 

3.1.  Die Kosten für den Fahrzeugeinsatz betragen für jede Stunde 

1.  Einsatzleitwagen (ELW)       26,00 €

         Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)       

        Kommandowagen (KdoW) 

2. Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)     66,00 €

       Löschfahrzeuge (LF) mit einer Pumpenleistung bis/über 1.600 l/min 

   3. Schlauchwagen (SW 2000)    53,00 € 

4. Tragekraftspritzenfahrzeug  (TSF)     40,00 € 

5. Kraftfahrzeugdrehleiter (DLK)      86,00 € 

6. Rüstwagen (RW)        71,00 € 

7. Gerätewagen-Logistik (GW-L) /Messtechnik (GW-M)   71,00 €

       Gefahrgut 3,5t(GW-G)/  Gefahrgut 7,5t (GW-ABC-Dekon) 

 

3.1.1 Bereitstellen von Fahrzeugen für Brandsicherheitswachen 

Fahrzeuge gem. Ziff. 3.1 lfd. Nr. 1-7 werden mit 25% der jeweiligen Stunden-

Kostensätze 

in Rechnung gestellt. 

Die Zeiteinheit beginnt eine  ½  Stunde vor Beginn der Veranstaltung und endet 

eine ½ Stunde nach der Veranstaltung. 

3.2.    Sonstige Maschinen und Gerätschaften 

Die nachfolgend aufgeführten Maschinen und Gerätschaften werden mit einem 

Pauschalbetrag von 16,00 € je angefangene Stunde in Rechnung gestellt: 

a) Tragekraftspritze 

b) Schmutzwasserpumpe 

c) Notstromaggregat 

d) Motorsäge 

e) Industriesauger 

f) Schlauchboot 

g) Schaumwasserwerfer 

h) Be-und Entlüftungsgerät 

i) Rettungsschere oder Spreizer einschl. Aggregat 

j) Messgeräte  

k) Atemschutzgeräte 

l) Rollcontainer / Anhänger 

 

3.3. Sonstige Schutzausrüstungen  

        Die nachfolgend aufgeführte Schutzausrüstung wird mit einer Pauschale in Rechnung 

gestellt: 

        CSA-Anzug (Chemikalienschutzanzug)        3.600,00 €  
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3.4  Verbrauchsmaterialien 

Verbrauchsmaterialien wie z.B. Löschmittel, Ölbindemittel jeglicher Art, Mess- und Prüf-           

röhrchen usw. werden nach dem Verbrauch zu den gültigen Tagespreis in Rechnung 

gestellt. 

 

3.5 Missbräuchliche  Alarmierung 

Bei missbräuchlicher Alarmierung gem. § 2 Abs.2, Nr.9 dieser Satzung werden der 

tatsächliche Aufwand an Personal und Fahrzeugen,                                                                                                 

mindestens jedoch             500,00 €   

berechnet.   

 

3.6 Nicht bestimmungsmäßige  oder missbräuchliche Alarmierung durch Brandmeldeanlagen 

(BMA) 

Bei Alarmierung i.S. v. § 2 Abs2 Nr. 7 und 8 werden der tatsächliche Aufwand an 

Personal-          und Fahrzeugkosten, mindestens jedoch       300,00 €    

berechnet. 

 

4. Sach- und Personalleistungen anderer Feuerwehren 

 Die für die Gemeinde Nottuln kostenpflichtigen Sach- und Personalleistungen anderer 

Feuerwehren werden dem Zahlungspflichtigen im Sinne des §4 der o.a. Satzung in Höhe des 

tatsächlichen Umfanges in Rechnung gestellt.  

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der 
Gemeinde Nottuln bei Einsätzen der Feuerwehr vom 01.05.2017 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Nottuln, 24.05.2017 
 
i. V. 

 
Block 

(Beigeordnete) 
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Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich selbstständigen 

ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Nottuln, der beruflich 

selbstständigen Helfer der privaten Hilfsorganisationen in der Gemeinde Nottuln 

sowie über die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber vom 01.05.2017 

 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der §§ 3 Abs. 1, 21 Abs. 1, 3 und 4 

des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in 

seiner Sitzung am 23.05.2017 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Umfang des Verdienstausfalls 

(1) Die beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Nottuln und die 

beruflichen selbständigen Helfer der privaten Hilfsorganisationen in der Gemeinde Nottuln 

haben gem. § 21 Abs. 3, 4 BHKG Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalls, der ihnen 

durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen und Aus- und Fortbildungen und die Teilnahme 

an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde entsteht, soweit der Einsatz 

während der regelmäßigen Arbeitszeit erfolgt.  

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. Entgangener Verdienst aus 

Nebentätigkeiten und Verdienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt 

werden können, bleiben außer Betracht.   

 

§ 2 Höhe der Entschädigung 

(1) Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz in Höhe von min. 40 Euro gewährt, es sei 

denn, dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind.   

(2) Anstelle des Regelstundensatzes ist auf Antrag eine Verdienstausfallpauschale je Stunde 

zu zahlen, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens 

festgesetzt wird. Grundlage der Berechnung bildet der Bruttoverdienst.   

(3) Der Höchstbetrag der Verdienstausfallpauschale wird auf 75 Euro pro Stunde festgesetzt.  

  

§ 3 Antragsverfahren 

Der Antrag von Verdienstausfall ist schriftlich zu stellen. Die Anträge sind bei der Gemeinde 

Nottuln, Ordnungsamt, einzureichen.  

 

§ 4 Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber 

Privaten Arbeitgebern wird gemäß § 21 Abs. 1 Satz 3 BHKG zu den beantragten 

Lohnfortzahlungen eine Zulage gewährt. Die Höhe der Zulage beträgt 20 % der anerkannten 

Kosten der Lohnfortzahlung.   

 

§ 5 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Nottuln 

in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über den Ersatz des Verdienstausfalles, des 

Auslagenersatzes und der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitglieder der 

Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nottuln vom 17.12.1998, in der Fassung vom 

05.10.2001, außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich 
selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Nottuln, der beruflich 
selbstständigen Helfer der privaten Hilfsorganisationen in der Gemeinde Nottuln sowie über 
die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber vom 01.05.2017 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Nottuln, 24.05.2017 
 
i. V. 

 

 
 

Block 

(Beigeordnete)  
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Amtliche Bekanntmachung  
 

über die erneute öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 53 „Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 Schulze-Frenking 
III“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
 
Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die erneute öffentliche Auslegung des 
Entwurfs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 53 „Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
35 Schulze- Frenking III“ vom 09.06.2017 bis einschließlich 10.07.2017 hingewiesen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 53 liegt im Ortsteil Appelhülsen, direkt an der 
Kreuzung Lindenstraße (L 844) und Münsterstraße. Der Änderungsbereich befindet sich im 
Norden des Geltungsbereiches und ergibt sich aus der nachfolgenden Übersichtsskizze. 

  
ohne Maßstab 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 53 „Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 35 Schulze-Frenking III“ 

Änderungsbereich der 2. Änderung 
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Zielstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 „Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 35 Schulze-Frenking III“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB ist es, eine 
rechtskräftige Planungsgrundlage für Wohnzwecke und nicht störende Gewerbebetriebe zu 
schaffen. 
 
Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats, vom 09.06.2017 bis einschließlich 10.07.2017, bei der 
 
Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 
FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 
 
in der Zeit 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Ebenso ausgelegt werden die wesentlichen, bereits vorliegenden Fachgutachten und 
umweltbezogenen Stellungnahmen. Es liegen folgende umweltbezogene Informationen und 
wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen vor (insbesondere 
bezogen auf die Schutzgüter „Menschen“, „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“, „Boden“, 
„Wasser“, „Klima/Luft“, „Landschaft“, „Kultur- und sonstige Sachgüter“): 

 

Art der vorhandenen 

Information 

Thematischer Bezug 

Stellungnahme Untere 
Bodenschutzbehörde Kreis 
Coesfeld 

Altlasten: Innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes, jedoch außerhalb des 
Änderungsbereiches liegt die Altlastenfläche 123-Nt13. 
Eine direkte Betroffenheit des Änderungsbereiches liegt 
somit nicht vor. 

 
Es wird gem. § 13a Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt wird. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach   § 
47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen dieser Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Nottuln, 01.06.2017 
i.V. 
 
 
 
Doris Block   
Beigeordnete 
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Amtliche Bekanntmachung  

 
Erneute und verkürzte öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB des 
Bebauungsplans Nr. 148 „Zwischen Lindenstraße und Münsterstraße - 
Appelhülsen“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die erneute und verkürzte 

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 148 „Zwischen Lindenstraße 

und Münsterstraße - Appelhülsen“ vom 19.06.2017 bis einschließlich 03.07.2017 

hingewiesen. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 148 befindet sich in zentraler Lage des 
Ortsteils Appelhülsen und grenzt im Südwesten direkt an den Kreuzungsbereich Lindenstraße 
(L 844) und Münsterstraße (L 551).  
Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 148 „Zwischen Lindenstraße und 
Münsterstraße - Appelhülsen“ 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Baufeldern im Innenbereich des Baublocks bzw. in 
2. Reihe mit ergänzenden Festsetzungen, die eine Anpassung der Baukörper an die örtlichen 
Gegebenheiten vorsehen (Höhe, Dachform etc.). Der Bebauungsplan soll eine geordnete 
Nachverdichtung ermöglichen. 
 
Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats, vom 19.06.2017 bis einschließlich 03.07.2017, bei der 
 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 
FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 
in der Zeit 
 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Ebenso ausgelegt werden die wesentlichen, bereits vorliegenden Fachgutachten und 
umweltbezogenen Stellungnahmen. Es liegen folgende umweltbezogene Informationen und 
wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen vor (insbesondere 
bezogen auf die Schutzgüter „Menschen“, „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“, „Boden“, 
„Wasser“, „Klima/Luft“, „Landschaft“, „Kultur- und sonstige Sachgüter“): 
 

Art der vorhandenen 

Information 

Thematischer Bezug 

Fachgutachten, 
Lärmschutzgutachten gemäß 
DIN 18005 Schallschutz im 
Städtebau, DEKRA, Mai 2017 

Immissionsschutz Verkehrs- und Gewerbelärm: Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ werden in Teilen des Plangebietes 
überschritten 

 
Es wird gem. § 13a Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt wird. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach   § 
47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen dieser Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Nottuln, 01.06.2017 
i.V. 
 
 
 
Doris Block   
Beigeordnete 
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Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

 

über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 152 „Zwischen Antonistraße und 

Martinistraße“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB  

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung vom 23.05.2017 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 152 „Zwischen Antonistraße und Martinistraße“ im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wird 
gem. § 13a Abs. 3 Nr. 1 verzichtet. 
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
„Ein Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 152 „Zwischen Antonistraße und 
Martinistraße“ mit der Zielstellung der Nachverdichtung im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB wird für den in Anlage 1 abgegrenzten Geltungsbereich eingeleitet 
(Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB).“ 
 
Der Geltungsbereich befindet sich im Ortsteil Nottuln, südlich des historischen Ortskerns und 
östlich des Schulzentrums. Der Geltungsbereich wird im Osten durch die Martinistraße, im 
Süden durch die Steinstraße, im Westen durch die Antonistraße und im Norden durch die 
Kindertagesstätte begrenzt. 
Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 152 „Zwischen Antonistraße und 

Martinistraße“ 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Baufeldern im Innenbereich des Baublocks bzw. in 

2. Reihe mit ergänzenden Festsetzungen, die eine Anpassung der Baukörper an die örtlichen 

Gegebenheiten vorsehen (Höhe, Dachform etc.). Der Bebauungsplan soll eine geordnete 

Nachverdichtung ermöglichen.   

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
einer im Verfahren nachfolgenden Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
nicht durchgeführt wurde, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Nottuln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW),  Bekanntmachung der 
Neufassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I 
S. 1748) geändert worden ist 
 
 
Nottuln, 01.06.2017 

i.V. 

 

 

Doris Block   

Beigeordnete 
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Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

 

über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und 

Prozessionsweg“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB  

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung vom 23.05.2017 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und Prozessionsweg“ im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wird 
gem. § 13a Abs. 3 Nr. 1 verzichtet. 
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
„Ein Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und 
Prozessionsweg“ mit der Zielstellung der Nachverdichtung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB wird für den in Anlage 1 abgegrenzten Geltungsbereich eingeleitet 
(Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB).“ 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 153 befindet sich in zentraler Lage des 
Ortsteils Appelhülsen und grenzt im Nordwesten direkt an den Kreuzungsbereich 
Bahnhofstraße (L 844) und Münsterstraße (L 551). Im Norden wird der Geltungsbereich 
durch die Münsterstraße, im Osten durch die Brulandstraße, im Süden durch den 
Prozessionsweg und im Westen durch die Bahnhofstraße begrenzt. 
Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 153 „Zwischen Münsterstraße und  

Prozessionsweg“ 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Baufeldern im Innenbereich des Baublocks bzw. in 

2. Reihe mit ergänzenden Festsetzungen, die eine Anpassung der Baukörper an die örtlichen 

Gegebenheiten vorsehen (Höhe, Dachform etc.). Der Bebauungsplan soll eine geordnete 

Nachverdichtung ermöglichen.   

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
einer im Verfahren nachfolgenden Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
nicht durchgeführt wurde, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Nottuln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW),  Bekanntmachung der 
Neufassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I 
S. 1748) geändert worden ist 
 
 
Nottuln, 01.06.2017 

i.V. 
 
 
 
 
Doris Block   
Beigeordnete 
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Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 

über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 154 „Nördliche Steinstraße“ im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB  

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung vom 23.05.2017 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 154 „Nördliche Steinstraße“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wird gem. § 13a Abs. 3 Nr. 
1 verzichtet. 
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
„Ein Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 154 „Nördliche Steinstraße“ mit der 
Zielstellung der Nachverdichtung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB wird für 
den in Anlage 1 abgegrenzten Geltungsbereich eingeleitet (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
BauGB).“ 
 
Der Geltungsbereich befindet sich im Ortsteil Nottuln, südlich des historischen Ortskerns und 
östlich des Schulzentrums. Der Geltungsbereich wird im Norden und Osten durch den 
Nonnenbach, im Süden durch die Kettelerstraße und im Westen durch die Steinstraße 
begrenzt.  
 
Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 154 „Nördliche Steinstraße“ 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Baufeldern im Innenbereich des Baublocks bzw. in 

2. Reihe mit ergänzenden Festsetzungen, die eine Anpassung der Baukörper an die örtlichen 

Gegebenheiten vorsehen (Höhe, Dachform etc.). Der Bebauungsplan soll eine geordnete 

Nachverdichtung ermöglichen.   

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
einer im Verfahren nachfolgenden Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
nicht durchgeführt wurde, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Nottuln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW),  Bekanntmachung der 
Neufassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I 
S. 1748) geändert worden ist 
 
 
Nottuln, 01.06.2017 

i.V. 
 
 
 
 
Doris Block   
Beigeordnete 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Aufstellung der Satzung „Hövel“ 
(„Außenbereichssatzung“ gem. § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch)  

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 

Außenbereichssatzung „Hövel“ vom 19.06.2017 bis zum 18.07.2017 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Außenbereichsatzung „Hövel“ befindet sich ca. 3 km 

südwestlich des Ortsteils Nottuln in der Bauernschaft „Hövel“, Gemarkung Limbergen. Er 

liegt an der K 13, der Verbindungsstraße zwischen Nottuln-Darup und Dülmen-Buldern, nahe 

der Gemeindegrenze zu Dülmen.   

 

Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Hövel“  (ohne Maßstab) 

 

K 13 Richtung Darup 

Richtung Nottuln 

Richtung Buldern 
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Ziel der Außenbereichsatzung ist es, innerhalb des Geltungsbereichs die planungsrechtliche 

Genehmigung von Vorhaben zu erleichtern, die Wohnzwecken oder kleineren Handwerks- 

und Gewerbebetrieben dienen.  

Der Satzungsentwurf sowie seine Begründung liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom 

19.06.2017 bis einschließlich zum 18.07.2017, bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Es wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass die Satzung im vereinfachten 

Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 

Es liegen folgende umweltbezogene Informationen zum Zeitpunkt der Offenlage vor:  

Art der 

vorhandenen 

Information 

Titel Thematischer Bezug 

Fachgutachten Richter & Hüls, 05.11.2014: 

Schalltechnisches Gutachten 

zur Beurteilung der 

Geräuschsituation in der 

Nachbarschaft eines 

Lohnunternehmers 

Immissionsschutz - Aussagen zur 

Einhaltung der Anforderungen im 

Bereich Schall im Plangebiet 

Fachgutachten Richter & Hüls, 23.03.2015: 

Geruchsgutachten zur 

Außenbereichssatzung im 

Bereich Hövel 

Immissionsschutz - Aussagen zur 

Einhaltung der Anforderungen im 

Bereich Gerüche im Plangebiet 
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Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 

gemäß § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über die Satzung  

unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur 

Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 

verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

 

Nottuln, 29.05.2017 

i.V. 

 

 

Doris Block   

Beigeordnete 
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Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017 
 
 
Aufgrund der  
 
§§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.11.2016 (GV. NRW. 2016, S. 966), in der jeweils gültigen Fassung, 
 
der §§ 50 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff., zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.08.2016 – BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils gültigen Fassung, 
 
der § 38 ff. LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 
559 ff.) und Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. 2016, S. 934 ff.), in der jeweils gültigen 
Fassung, 
 
Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser-
verordnung – TrinkwV 2001 – in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.2016 (BGBI. I 
2016, S. 459), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 
2016, S. 1666), in der jeweils gültigen Fassung, 
 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-WasserV) 
vom 20.06.1980 (BGBl. I S. 750, S. 1067), zuletzt geändert durch Art. 8 der Verordnung vom 
11.12.2014 (BGBl. I 2014, S. 2010), in der jeweils gültigen Fassung, 
 
hat der Rat der Gemeinde Nottuln am 23. Mai 2017 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

 
Die Gemeinde hat gemäß § 50 Abs. 1 WHG i. V. m. § 38 Abs. 1 Satz 1 LWG NRW die Pflicht, 
in ihrem Gebiet eine dem Gemeinwohl entsprechende Wasserversorgung sicherzustellen. Zur 
Wahrnehmung dieser öffentlichen Wasserversorgungspflicht betreibt sie eine öffentliche 
Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke ihres Gebietes mit Trinkwasser. Art und Umfang 
der Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Gemeinde. 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff/Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung 
jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
zusammenhängende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. 
 
(2) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer er-geben, 
gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte. 
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(3) Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet. Sie haften als 
Gesamtschuldner. 
 
(4) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung ergeben, für jeden, der berechtigt oder 
verpflichtet ist, auf den angeschlossenen Grundstücken Trinkwasser aus der öffentlichen 
Trinkwasserversorgungseinrichtung zu benutzen (insbesondere Pächter, Mieter etc.). 
 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Öffentliche Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, 
von denen die Anschlüsse zu den Grundstücken abzweigen, die mit Wasser versorgt werden.  
 
(2) Hausanschlüsse sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versorgungsleitung 
bis zur Übergabestelle (§ 3 Abs. 5). Sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung (§ 3 Abs. 3) 
und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung (§ 3 Abs. 4). 
 
(3) Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher Absperrarmatur 
oder Abzweig mit Absperrarmatur einschließlich der dazugehörigen technischen 
Einrichtungen. 
 
(4) Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte 
nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 
 
(5) Übergabestelle ist das Ende des Hausanschlusses hinter der Hauptabsperrvorrichtung im 
Grundstück/Gebäude. 
 
(6) Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolumens. 
Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile des 
Wasserzählers. 
 
(7) Anlagen des Grundstückseigentümers sind die Gesamtheit der Anlagenteile in 
Grundstücken oder in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch 
Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im gleichen Gebäude befinden. 
 
(8) Zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung gehören die öffentlichen 
Versorgungsleitungen einschließlich der Hausanschlüsse (§ 3 Abs. 2). Die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung endet mit der Hauptabsperrvorrichtung (§ 3 Abs. 4). Zur 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung gehört auch der Wasserzähler (§§ 3 Abs. 6 und § 
8). 
 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist berechtigt, 
den Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit 
Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 
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(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht 
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende 
Versorgungsleitung geändert wird. 
 
(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann versagt 
werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert.  
 
(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der Absätze 2 und 3, 
sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten. 
 
(5) Die Gemeinde kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten Einzel-
fällen ausschließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in 
Trinkwasserqualität erforderlich ist. Dieses gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser über 
das öffentliche Wasserversorgungsnetz gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 LWG NRW, insbesondere 
wenn durch die Bereitstellung von Löschwasser die Wasserqualität im öffentlichen 
Wasserversorgungsnetz beeinträchtigt werden kann. 
 
(6) Das Benutzungsrecht im Rahmen der in dieser Satzung geregelten  Benutzungsbe-
dingungen steht neben dem Grundstückseigentümer auch den anderen An-
schlussberechtigten (§ 2 Abs. 2) sowie den Benutzern der Grundstücke (§ 2 Abs. 4) zu. 
 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, die Grundstücke auf denen Wasser 
verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang), wenn die Grundstücke an eine öffentliche Straße (Weg, Platz) mit einer 
betriebsfertigen Versorgungsleitung angrenzen oder einen unmittelbaren Zugang zu einer 
solchen Straße durch einen Privatweg besteht. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere 
Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen. 
 
(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, ist der 
gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung zu decken (Benutzungszwang). Verpflichtet sind 
die Grundstückseigentümer und andere Anschlussberechtigte (§ 2 Abs. 2) sowie alle 
Benutzer der Grundstücke (§ 2 Abs. 4). Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die dafür 
erforderliche Überwachung zu dulden. 
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§ 6 

Befreiung vom Anschlusszwang 
 
Von der Verpflichtung zum Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Wasser-
versorgungseinrichtung wird auf Antrag befreit, wenn der Anschluss aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet 
werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der 
Gemeinde einzureichen.  
 
 

§ 7 
Befreiung vom Benutzungszwang 

(zu § 3 AVB-WasserV) 
 

(1) Auf Antrag des Grundstückseigentümers wird die Pflicht zur Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgungseinrichtung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf 
beschränkt, wenn ihm die Benutzung aus besonderen Gründen nicht zugemutet werden 
kann, die Befreiung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung wirtschaftlich zumutbar 
ist sowie nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. 
Gründe der Volksgesundheit stehen einer Befreiung von der Benutzungspflicht insbesondere 
entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck Trinkwasser oder Wasser mit der 
Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur 
durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.  
 
(2) Soll gesammeltes Niederschlagswasser (z. B. aus einer Regenwassernutzungsanlage) zur 
Toilettenspülung oder zum Wäsche waschen verwendet werden, so hat der 
Grundstückseigentümer einen schriftlichen Befreiungsantrag nach § 7 Abs. 1 bei der 
Gemeinde zu stellen.  Er hat insbesondere durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen und 
gegenüber der Gemeinde nachzuweisen, dass von seiner Regenwassernutzungsanlage keine 
Rück-wirkungen in das öffentliche Versorgungsnetz möglich sind, die zu einer 
Beeinträchtigung der öffentlichen Versorgungssicherheit, insbesondere die einwandfreie 
Beschaffenheit des Trinkwassers, führen. 
 
(3) Soweit der Grundstückseigentümer gesammeltes Niederschlagswasser (z. B. aus 
Regenwassernutzungsanlagen) und Wasser aus Eigengewinnungsanlagen (z. B. privaten 
Brunnen) nur für Bewässerungszwecke verwenden möchte, ist diese Verwendung der 
Gemeinde lediglich schriftlich anzuzeigen. Dabei ist z. B. durch einen Lageplan darzustellen, 
dass eine anderweitige Verwendung zum häuslichen Gebrauch (z. B. Toilette spülen, Wäsche 
waschen) nicht erfolgt. Hierdurch wird dokumentiert, dass keine Befreiung nach § 7 Abs. 1 
dieser Satzung erforderlich ist. 
 

§ 8 
Hausanschlüsse 

(zu § 10 AVB-WasserV) 
 
(1) Hausanschlüsse gehören nach § 3 Abs. 2 und Abs. 8 zur öffentlichen Wasserver-
sorgungseinrichtung der Gemeinde. Sie werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, 
erneuert, geändert, abgetrennt, beseitigt und unterhalten. Sie müssen zugänglich und vor 
Beschädigungen geschützt sein.  
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(2) Die Gemeinde bestimmt Art, Zahl, Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung nach 
Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen. Sie 
bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der 
Grundstückseigentümer ist vorher anzuhören; seine berechtigten Interessen sind nach 
Möglichkeit zu wahren. Soll der Hausanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers 
nachträglich geändert werden, so kann die Gemeinde verlangen, dass die näheren 
Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung 
geregelt werden. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung 
des Hausanschlusses zu schaffen. Die Gemeinde kann hierzu schriftlich eine angemessene 
Frist setzen. Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des 
Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen 
unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen. 
 
 

§ 9 
Wasserzähler und Messung 

(zu § 18 AVB-WasserV) 
 
(1) Die Gemeinde stellt die vom Grundstückseigentümer verbrauchte Wassermenge durch 
einen Wasserzähler als Messeinrichtung fest, die den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechen muss. Der Wasserzähler gehört zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung 
der Gemeinde und steht in ihrem Eigentum. Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann 
die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der 
Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 
 
(2) Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und 
Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der Gemeinde. Sie bestimmt auch Art, Zahl und 
Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Aufstellung hat die Gemeinde so 
zu verfahren, dass seine einwandfreie Messung gewährleistet ist. Sie hat den 
Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren.  
 
(3) Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die 
Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dieses ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien 
Messung möglich ist. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der 
Messeinrichtung, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. Er ist 
verpflichtet, die Messeinrichtung vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost 
zu schützen.  
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§ 10 

Nachprüfung der Wasserzähler 
(zu § 19 AVB-WasserV) 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung 
(Wasserzähler) nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Grundstücks-
eigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor 
Antragstellung zu benachrichtigen. 
 
(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Grundstückseigentümer. 
 
 

§ 11 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(zu § 11 AVB-WasserV) 
 
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten nach 
seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder 
Wasserzählerschrank anbringt, wenn 
 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 
 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig 
lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 
 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem 
Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die 
Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 
 
 

§ 12 
Ablesung der Wasserzähler 

(zu § 20 AVB-WasserV) 
 
(1) Die Wasserzähler werden als Messeinrichtung vom Beauftragten der Gemeinde möglichst 
in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der Gemeinde vom Grundstückseigentümer 
selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich 
sind. 
 
(2) Solange der Beauftragte der Gemeinde die Räume des Grundstückseigentümers nicht 
zum Zwecke der Ablesung betreten kann oder der Grundstückseigentümer dem Verlangen 
der Gemeinde auf Selbstablesung nicht nachkommt, darf die Gemeinde den Verbrauch auf 
der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen. 
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§ 13 

Anlage des Grundstückseigentümers 
(zu § 12 AVB-WasserV) 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, 
Erweiterung, Änderung und Unterhaltung seiner Anlage (mit Ausnahme des Wasserzählers (§ 
3 Abs. 6, §  9) zu sorgen, die ab der Übergabestelle (§ 3 Abs. 5) beginnt. Hat er die Anlage 
oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er 
neben diesem verantwortlich. 
 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Anlage des 
Grundstückseigentümers und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass 
Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss 
wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des 
Grundstückeigentümers. 
 
(3) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird 
vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im 
Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, 
wird dieses auch vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten 
Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. 
Produkte und Geräte, die 
 

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind oder 

 
2. in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in der Türkei 

rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind  
 
und nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden 
einschließlich der in den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und 
Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte 
Schutzniveau dauerhaft erreicht wird. 
 
(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die 
Gemeinde oder durch ein in ein Installateurverzeichnis eines 
Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Die 
Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 
 
(5) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. Ebenso 
können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter 
Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. 
Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu 
veranlassen. 
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§ 14 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 
(zu § 13 AVB-WasserV) 

 
(1) Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Grundstückseigentümers 
an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 
 
(2) Die Errichtung der Anlage des Grundstückseigentümers und wesentliche Änderungen der 
Anlage dürfen nur durch die Gemeinde oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, 
das in ein Installateurverzeichnis der Gemeinde oder eines anderen Wasserversorgungs-
unternehmen eingetragen ist. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen. Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen wie z. B. privaten Brunnen oder 
Regenwassernutzungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 
der Gemeinde verdeckt werden; anderenfalls sind sie auf Anordnung der Gemeinde 
freizulegen. 
 
(3) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, 
sind der Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter Ausfertigung einzureichen: 
 

1. eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein 
Lageplan, 

 
2. der Name des Unternehmens, das die Anlage errichten soll, 

 
3. Angaben über eine etwaige Eigenversorgung (z. B. privater Brunnen, 

Regenwassernutzungsanlage), 
 

4. im Falle des § 4 Abs. 4 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 
 
Hat die Gemeinde Muster für die einzureichenden Unterlagen erstellt, sind diese zu 
verwenden. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu 
unterschreiben. 
 
(4) Die Gemeinde oder der Beauftragte der Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Anlagen 
den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt die Gemeinde 
schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Ausfertigung der eingereichten Unterlagen mit 
Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt die Gemeinde nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter 
Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Unterlagen 
sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den 
Grundstücks-eigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlagen, denn die Zustimmung dient allein dem Schutz der öffentlichen 
Wasserversorgungseinrichtung. 
 
(5) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Gemeinde 
begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere straßen-, bau- 
und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.  

Seite 105 



Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  
 

 
 

§ 15 
Betrieb der Anlage des Grundstücks-eigentümers; Mitteilungspflichten 

(zu § 15 AVB-WasserV) 
 
(1) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen des Grundstückseigentümers sind so zu betreiben, 
dass Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 
 
(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen sind der Gemeinde mitzuteilen, soweit sich dadurch Größen für die 
Gebührenbemessung ändern oder sich die vorzuhaltende Leitung wesentlich erhöht. 
 
(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

§ 16 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(zu § 14 AVB-WasserV) 
 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer 
Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Grundstückseigentümer auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 
 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu 
verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 
 
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Gemeinde keine Haftung für die Mängel-
freiheit der Anlage des Grundstückseigentümers. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer 
Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 
 
 

§ 17 
Verwendung des Wassers 

(zu § 22 Abs. 1 und Abs. 2 AVB-WasserV) 
 
(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Grundstückseigentümers, seiner Mieter 
und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige 
Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulässig. Diese muss erteilt werden, 
wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche 
Gründe entgegenstehen. 
 
(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder 
aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen 
sind. Die Gemeinde kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies 
zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 
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§ 18 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke 
(zu § 22 Abs. 3 und Abs. 4  AVB-WasserV) 

 
(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Gemeinde vor Beginn 
der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen 
vorübergehenden Zwecken. Der Antragsteller hat der Gemeinde alle für die Herstellung und 
Entfernung des Bauwasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Muss das Wasser 
von einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des 
Grund-stückseigentümers beizubringen. Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die 
Gemeinde. Sie legt die weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest. 
 
(2) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 
vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der 
Gemeinde mit Wasserzählern zu benutzen. 
 
(3) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, sind 
über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Gemeinde 
zu treffen. 
 
 

§ 19 
Betretungsrecht 

(zu § 16 AVB-WasserV) 
 
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer der Grundstücke (z.B. Mieter) haben dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu seinen Räumen 
und den in § 11 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dieses erforderlich ist, um die 
technischen Einrichtungen zu überprüfen, eine Nachschau der Wasserleitungen 
durchzuführen, den bzw. die Wasserzähler abzulesen und zu prüfen, ob die Vorschriften 
dieser Satzung und die von der Gemeinde auferlegten Benutzungsbedingungen und Auflagen 
erfüllt werden. Das Betretungsrecht folgt aus § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. 101 WHG. Der 
Grundstückseigentümer und die Benutzer der Grundstücke werden davon nach Möglichkeit 
vorher verständigt. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des 
Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
 

§ 20 
Grundstücksbenutzung 
(zu § 8 AVB-WasserV) 

 
(1) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen 
und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über 
ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an 
die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die Möglichkeit der 
Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme 
der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten 
würde. 
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(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie 
an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die 
Gemeinde zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des 
Grundstücks, so gelten die Bestimmungen der Beitrags- und Gebührensatzung. 
 
(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde bis zu fünf Jahren 
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 
 
 

§ 21 
Art und Umfang der Versorgung mit Wasser 

(Zu § 4 Abs. 3 AVB-WasserV) 
 
(1) Das von der Gemeinde gelieferte Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, 
insbesondere der Trinkwasserverordnung des Bundes, entsprechen. Die Gemeinde ist 
verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des 
üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist.  
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen 
der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik 
zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Grundstückseigentümers möglichst zu 
berücksichtigen. 
 
(3) Stellt der Grundstückseigentümer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des 
Wassers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, 
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 
 
 

§ 22 
Versorgungsunterbrechungen 

(zu § 5 AVB-WasserV) 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht 
 

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen 
Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind, 

 
2. soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung durch höhere Gewalt oder 

sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist. 
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(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dieses zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die Gemeinde hat jede Unterbrechung oder 
Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. 
 
(3) Die Gemeinde hat die Grundstückseigentümer bei einer nicht nur für kurze Dauer 
beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu 
unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung  
 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde diese nicht zu 
vertreten hat oder 

 
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

 
 

§ 23 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

(zu § 6 AVB-WasserV) 
 
(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die 
Gemeinde aus dem Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 
 

1. der Tötung, oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden von der Gemeinde oder 
einem ihrer Bediensteten oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig 
verursacht worden ist, 

 
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz 

noch durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder eines ihrer Bediensteten oder 
eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

 
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 

grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder eines vertretungsberechtigten Organs 
verursacht worden ist. 

 
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
 
(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese 
gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über die 
mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des 
Schadenersatzes er-forderlich ist. 
 
(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 €. 
 
(4) Ist der Grundstückseigentümer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten 
weiterzuleiten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die Gemeinde dem Dritten 
gegenüber in demselben Umfange wie dem Grundstückseigentümer aus dem 
Benutzungsverhältnis. 
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(5) Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat 
er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Gemeinde hat den Grundstückseigentümer hierauf bei 
Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hinzuweisen. 
 
(6) Der Grundstückseigentümer hat den Schaden unverzüglich der Gemeinde oder, wenn 
dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Grund-
stückseigentümer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese 
Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen. 
 
 

§ 24 
Änderungen des Wasserbezugs 

 
(1) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungsanlagen nicht 
verpflichtet ist, den Wasserbezug vollständig einstellen, so hat er dieses mindestens zwei 
Wochen vor der Einstellung der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, so 
hat er bei der Gemeinde Befreiung nach den Bestimmungen dieser Satzung zu beantragen. 
 
(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Gemeinde unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 
 
(4) Wird der Wasserverbrauch ohne schriftliche Mitteilung im Sinne von Abs. 1 oder vor 
Erteilung der Befreiung eingestellt, so haftet der Grundstückseigentümer der Gemeinde für 
die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden Verpflichtungen. 
 
(5) Der Grundstückseigentümer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses 
verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 
 
 

§ 25 
Einstellung der Versorgung 

(zu § 33 AVB-WasserV) 
 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 
Grundstückseigentümer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die 
Einstellung erforderlich ist, um 
 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 
 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern oder 

 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 
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(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen 
Abgabenschuld, ist die Gemeinde berechtigt, die Versorgung unter Aufrechterhaltung einer 
Notversorgung einzustellen. Der Einstellung der Wasserversorgung wird zwei Wochen vor 
ihrer Durchführung schriftlich durch die Gemeinde gegenüber dem Grundstückseigentümer 
als Anschlussnehmer angedroht. Zugleich erfolgt mit der Androhung der Wassereinstellung 
die erneute Anmahnung der Zahlungsrückstände. Eine Einstellung der Wasserversorgung 
erfolgt nicht, wenn die ausstehenden Wassergebühren durch den Grundstückseigentümer 
beglichen werden. Gleiches gilt, wenn der Grundstückseigentümer darlegt, dass die Folgen 
der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende 
Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt. 
 
(3) Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe 
für ihre Einstellung entfallen sind und der Grundstückseigentümer die Kosten der Einstellung 
und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 
 

§ 26 
Anordnungen im Einzelfall/Zwangsmittel 

 
(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Pflichten 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und 
des Justizgesetzes NRW. 
 
 

§ 27 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
 

1. gegen den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
 

2. eine Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflicht nach dieser Satzung (§§ 7 
Abs. 3 und Abs. 4, 14, 15, 19 Abs. 2) verletzt oder 
 

3. ohne Zustimmung der Gemeinde mit Installationsarbeiten (§ 14 Abs. 5) beginnt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € belegt werden. 
 
 

§ 28 
Aushändigung der Satzung 

 
Die Gemeinde händigt jedem Grundstückseigentümer auf Verlangen ein Exemplar dieser 
Satzung und der dazu erlassenen Beitrags- und Gebührensatzung unentgeltlich aus. 
 

 
§ 29 

Inkrafttreten 
 

1. Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde 
Nottuln  in Kraft.  
 

2. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25.11.1985 in der z.Zt. gültigen Fassung vom 
01.01.2002 außer Kraft. 
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Die Bürgermeisterin                Nottuln,  23. Mai 2017 
 

 

 

 

Bestätigung gem. § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 
1999, Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 516 
 

 

 

 

Vermerk: 

 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut der beigefügten Satzung 
(Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017) mit dem 
Ratsbeschluss übereinstimmt und dass nach § 2 der Bekanntmachungsverordnung verfahren 
worden ist. 
 

 

 

 

  

i.V. 

 

 

Doris Block 

Beigeordnete 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Die vorstehende Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
Gemeinde Nottuln, 23.05.2017 
i.V. 
 
 

 
Doris Block 
Beigeordnete 
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Entwässerungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017  
 
 
Aufgrund 
 
 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW.  2015, S. 496), in der jeweils 
geltenden Fassung, 
 

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung, 
 

- des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), 
in der jeweils geltenden Fassung, 
 

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff. – 
im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 des 
Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 
08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie 
 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), 
zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 
1666), in der jeweils geltenden Fassung 
 

hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 23. Mai 2017 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst unter anderem das Sammeln, 

Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im 
Gemeindegebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den 
zuständigen Abwasserverband. Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6  LWG NRW insbesondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren 

Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen 
Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und 
Ergänzungssatzung begründet worden ist, 

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Gemeindegebietes 

anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung eines Bestands- und 
Betriebsplans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG NRW, 

 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie 

die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms für seine 
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

 

45 
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4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die 
Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die 
Anforderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und 

dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 
2 Satz 2 WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); hierfür gilt die gesonderte 
Satzung der Gemeinde über die Entsorgung des Inhaltes von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der jeweils 
gültigen Fassung.  

 
6.   die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 

LWG NRW. 
 
(2) Die Gemeinde stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum 

Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung 
anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als 
öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen 
Abwasseranlage gehören auch dezentrale öffentliche Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser. Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen 
bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer 

Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt 
die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1.   Abwasser: 
    Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 

 
2.   Schmutzwasser: 

Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, 
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als 
Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum 
Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 

 
3.   Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus 
dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser. 

 
 
4.   Mischsystem: 

Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und 
fortgeleitet. 

 
5.   Trennsystem: 

Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und 
fortgeleitet. 
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6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde selbst oder in 
ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und 
Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der 
gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. 

 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Anschlussstutzen, nicht aber die 

Anschlussleitungen. 
 
c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungs-

netz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken 
befinden, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstationen 
nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 
d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören 

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben.  
 
 

7. Anschlussleitungen: 
 

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen 
und Hausanschlussleitungen verstanden. 

 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen 

Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
 
b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu 

dem Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück, wo das Abwasser anfällt. Zu den 
Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes 
auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt, sowie die Einsteigschächte mit Zugang 
für Personal und die Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die 
Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem privaten Grundstück Bestandteil der 
Hausanschlussleitung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu 
entwässernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und 
Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z. B. Abwasserrohre im Gebäude, 
Dachrinnen, Hebeanlagen). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 
 
9.   Druckentwässerungsnetz: 
 

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der 
Transport von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeugten 
Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch 
notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der 
Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört. 
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10. Abscheider: 
 

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, 
Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in 
die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

 
11. Anschlussnehmer: 
 

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 

12. Indirekteinleiter: 
 

Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 
 
 

13. Grundstück: 
 

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Gemeinde für jede dieser Anlagen die 
Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 

 
 
§ 3 Anschlussrecht 
 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den Anschluss seines 
Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
 
§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts 
 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige 

und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu 
muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf 
dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in 
unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg 
ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal 
verlegt ist. Die Gemeinde kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn 
hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter den 

Voraussetzungen des § 49  Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht auf 
Antrag der Gemeinde auf den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat. Dieses 
gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss 
verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der 

Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 
Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden ist. 
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§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die Pflicht zur 

Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer 
des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten 
zugewiesen ist. 

 
 
§ 6 Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer 
vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen 
Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das 
Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 
 
§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts 
 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet 

werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
 

 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder 

gesundheitlich beeinträchtigen oder 
 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder 

Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder 
 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder 
 
5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder 

verteuern oder 
 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich 

stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis 
nicht eingehalten werden können. 

 
 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder 
Verstopfungen in der Kanalisation führen können, 

 
2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten 

Behandlungsanlagen,  
 
3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, 

insbesondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, 
Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für 
diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet werden, 
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4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach 

Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu 
Abflussbehinderungen führen können, 

 
5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen 

Brennwertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 100 KW sowie nicht 
neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen, 

 
6. radioaktives Abwasser, 
 
7. Inhalte von Chemietoiletten, 
 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und 

medizinischen Instituten, 
 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, 
 
10. Silagewasser, 
 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes 

Wasser (§ 37 WHG), 
 
12. Blut aus Schlachtungen, 
 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen 

freisetzen kann, 
 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem 

explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
 
15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
 

(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die in der Anlage 1 zu dieser Satzung 
beigefügten Grenzwerte an der Übergabestelle zur öffentlichen Abwasseranlage nicht 
überschritten werden. Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, 
diese Grenzwerte einzuhalten, darf nicht erfolgen.  

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder 

Konzentration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass 
auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung 
des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als 

über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Gemeinde 
erfolgen.  

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die 

Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den 

Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht 
beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls 
der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde auf Antrag 
zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild 
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abfließendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt werden. Der 
Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der Gemeinde verlangten Nachweise 
beizufügen. 

 
(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentliche 

Abwasseranlage besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die zuständige Behörde 
im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW genehmigt. 

 
(9) Die Gemeinde kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter 
Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, 

 
2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht 

einhält.  
 

 
§ 8 Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 
 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie 

fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in 
entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches 
Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn die Gemeinde im Einzelfall verlangt, dass auch 
dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Gemeinde eine Behandlung 

(Reinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu 
errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen Behandlungsanlage 
angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die 
Gemeinde eine Pflicht zur Behandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 
(MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die vorstehende Behandlungspflicht gilt auch für 
Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwässern 

aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer durch ein 
Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen den 

einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Gemeinde 
kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der 
öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in 

Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der 
öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

 
 
§ 9 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung 

verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 
LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem 
Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 
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(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung 
verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser 
und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten 
(Benutzungszwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu 
erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben 
anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Gemeinde 
nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche 

Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen und dieser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der 

Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. 
Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absatz 2 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das 

Niederschlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage 

an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach 
§ 14 Absatz 1 ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das 

Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche 
Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass 
das Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
 
§ 10 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für 

Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ihm die 
Abwasserbeseitigungspflicht durch die zuständige Behörde ganz oder teilweiise 
übertragen worden ist.  

 
(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers um 

Schmutzwassergebühren zu sparen, begründet keinen Anspruch auf Befreiung. 
 
 
§ 11 Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden 
Niederschlagswassers, so hat er dieses der Gemeinde anzuzeigen. Die Gemeinde stellt ihn in 
diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der 
Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein 
Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von Nachbar-
Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann.  
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§ 12 Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 
 
(1) Führt die Gemeinde aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung 

mittels eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer auf 
seine Kosten auf seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die 
Entwässerung ausreichend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige 
Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, 
instand zu halten und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung 
über Art, Ausführung, Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe 
und der dazugehörigen Druckleitung trifft die Gemeinde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem geeigneten Fachunternehmer 

einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe entsprechend 
den Angaben des Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der Gemeinde bis zur 
Abnahme der Druckleitung, des Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzulegen. Für 
bereits bestehende Druckpumpen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzulegen.  

 
(3) Die Gemeinde kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 

oder Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 
 
§ 13 Ausführung von Anschlussleitungen 
 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung 

und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem (Mischwasserkanal) ist für 
jedes Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem (Schmutzwasser- 
und Regenwasserkanal) je eine Anschlussleitung für Schmutz- und für 
Niederschlagswasser herzustellen. Im Trennsystem sind für Schmutzwasser und für 
Niederschlagswasser jeweils getrennte Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen 
vorzusehen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus § 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf 
Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. Die Gemeinde kann den 
Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage im 
Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke 

geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem 

öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb der 
Rückstauebene (in der Regel die Straßenoberkante) funktionstüchtige sowie geeignete 
Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und 
betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der 
Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der 

Grundstückseigentümer unter Beachtung des § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW in der 
Nähe der Grundstücksgrenze einen geeigneten Einsteigeschacht mit Zugang für Personal 
oder eine geeignete Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes 
einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grundstückseigentümer zum 
nachträglichen Einbau eines geeigneten Einsteigeschachtes oder einer geeigneten 
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Inspektionsöffnung verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung erneuert oder verändert. 
In Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von der Errichtung 
eines Einsteigschachtes oder einer Inspektionsöffnung außerhalb des Gebäudes 
abgesehen werden. Die Inspektionsöffnung bzw. der Einsteigeschacht muss jederzeit 
frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung der 
Inspektionsöffnung bzw. des Einsteigeschachts ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis 

zum Einsteigeschacht oder zur Inspektionsöffnung sowie die Lage, Ausführung und 
lichte Weite des Einsteigeschachtes oder der Inspektionsöffnung bestimmt die 
Gemeinde. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die laufende Unterhaltung 

der haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem 
anzuschließenden Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. 
Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu erstellen.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen 

Abwasseranlage, so kann die Gemeinde von dem Grundstückseigentümer zur 
ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer 
Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage 
muss so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes 
und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(8) Auf Antrag kann die Gemeinde zulassen, dass zwei oder mehrere Grundstücke durch 

eine gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Der Antrag wird insbesondere 
unter Berücksichtigung der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW dann abgelehnt, 
wenn die Leitungs-, Benutzungs- und Unterhaltungsrechte nicht durch eine im 
Grundbuch eingetragene entsprechende Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert 
worden sind. Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienstbarkeit ist durch 
einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, 

Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich 
ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen 
späteren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine Kosten vorzubereiten. 

 
 
§ 14 Zustimmungsverfahren 
 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der 

Gemeinde. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung 
der Anschlussarbeiten, zu beantragen. Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an die 
öffentliche Abwasseranlage, gilt der Antrag mit der Aufforderung der Gemeinde den 
Anschluss vorzunehmen, als gestellt. Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn eine 
Abnahme des Anschlusses durch die Gemeinde an der offenen Baugrube erfolgt ist.  

 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer 

eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Gemeinde mitzuteilen. 
Diese sichert die Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers. 

 
 
§ 15 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die 

Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 
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60, 61 WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu errichten und zu 
betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. 
Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG NRW gegenüber der Gemeinde. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch 

anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private 

Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige 
Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der 
Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen 
Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren 
so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und 

Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den 
§§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des 
Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer 
wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktonstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die 
Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen 
aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW. Legt die Gemeinde darüber hinaus durch 
gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so 
werden die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die 
Gemeinde hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht 
(§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Gemeinde 
Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 
SüwVO Abw NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein 
anerkannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW keine abweichenden 
Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und 

Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu 
dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Gemeinde 
durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 
SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine 
zeitnahe Hilfestellung durch die Gemeinde erfolgen kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und 

Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner 
erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der 
Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8)  Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich  
      aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den 

Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Gemeinde gemäß § 10 Abs. 
2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 
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§ 16 Indirekteinleiter-Kataster 
 
(1) Die Gemeinde führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit 

erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Gemeinde mit dem Antrag nach 

§ 14 Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei 
bestehenden Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Gemeinde Auskunft 
über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung 
des Abwassers zu erteilen.  

 
 
§ 17 Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder 

vornehmen zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus 
der Probenahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, 

dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 
§ 18 Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG 

verpflichtet, der Gemeinde auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung 
erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen 
Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Gemeinde unverzüglich zu 

benachrichtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt 
wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können 
(z. B. Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die 

den Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen, 
 
3.   sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 
4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich 

ändern oder 
 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes 

entfallen. 
 
(3) Bedienstete der Gemeinde und Beauftragte der Gemeinde mit Berechtigungsausweis 

sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck 
der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser 
Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten 
von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen 
auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 
98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der 
Gemeinde zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG 
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(Eigentum) sind insbesondere bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 
LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt. 

 
 
§ 19 Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße 

Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung 
zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Gemeinde infolge eines 
mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen 
Abwasseranlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter 

freizustellen. 
 
(3) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. 

Sie haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen 
Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
 
§ 20 Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer ergeben, 

gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der 

öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 

1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken 
anfallende Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, 
Untermieter etc.)  

oder  
 

2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 21 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 7 Absatz 1 und 2  
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, 
deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist, 
 

2. § 7 Absatz. 3 und 4 
Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich 
der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält 
oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt, 
 

3.   § 7 Absatz 5 
Abwasser ohne Einwilligung der Gemeinde auf anderen Wegen als über die 
Anschlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
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4.   § 8 

Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage 
nicht in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht 
ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidergut nicht in Übereinstimmung 
mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder Abscheidergut der öffentlichen 
Abwasseranlage zuführt, 

 
5.   § 9 Absatz 2 

das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 

 
6. § 9 Absatz 6 

in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das 
Niederschlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt, 

 
7. § 11 

auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, 
ohne dieses der Gemeinde angezeigt zu haben, 

 
8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 

die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte nicht frei 
zugänglich hält, 

 
9. § 14 Absatz 1 

den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung der 
Gemeinde herstellt oder ändert, 

 
10.  § 14 Absatz 2 

den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht 
rechtzeitig der Gemeinde mitteilt. 

 
11.  § 15 Absatz 6 Satz 3  

die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung   
       der Gemeinde nicht vorlegt, 

 
 

12.  § 16 Absatz 2 
der Gemeinde die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht 
rechtzeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Gemeinde hin keine 
oder nur eine unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, 
den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt, 

 
13.  § 18 Absatz 3 

die Bediensteten der Gemeinde oder die durch die Gemeinde Beauftragten mit 
Berechtigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu 
allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen 

Abwasseranlage vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber 
bedient oder in einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen 
Abwasserkanal, einsteigt. 
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(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW 
i.V.m. § 17 OWiG mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden.  

 
 
§ 22 Inkrafttreten 
 

1. Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde 
Nottuln in Kraft.  
 

2. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24.03.2015 in der z.Zt. gültigen Fassung außer 
Kraft. 
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Anlage 1 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017 

Benutzungsgrenzwerte gemäß § 7 Absatz 3 

  

    Lfd.Nr. Parameter Richtwert/Bemerkung 

        

I. Allgemeine Parameter     

1 Temperatur 35° C an der Einleitungsstelle 

2 ph-Wert 6,5 - 10,0 an der Einleitungsstelle 

3 absetzbare Stoffe, sofern 
1,0 ml/l  

Dieser Wert bezieht sich auf eine 

Absetzzeit von 0,5 Std 

  Abscheideranlage erforderlich 

    

II. Organische Stoffe  und Stoffkenngrößen     

1 Schwerflüchtige, lipophile Stoffe 300,00 mg/l 

  (u.a. verseifbare Öle und Fette)     

2 Kohlenwasserstoffindex ² 20,00 mg/l 

  gesamt     

3 Adsorbierbare organisch 1,00 mg/l 

  gebundene Halogene (AOX) ²     

4 Leichtflüssige halogenierte 0,50 mg/l 

  Kohlenwasserstoffe (LHKW) ²     

5 Phenolindex 100,00 mg/l 

  wasserdampfflüchtig ²     

6 Farbstoffe 

Kein Richtwert; aber: 

nur in einer so geringen Konzen-

tration, dass der Vorfluter nach 

Einleitung des Ablaufes der Klär-

anlage visuell nicht gefärbt ist. 

    

    

    

    

7 Organische halogenfreie 10,00 g/l als TOC 

  Lösemittel     

III. Metalle und Metalloide     

1 Antimon (Sb) ² 0,50 mg/l 

2 Arsen (AS) ² 0,50 mg/l 

3 Blei (PB) ² 1,00 mg/l 

4 Cadmium (Cd) ² 0,50 mg/l 

5 Chrom (Cr) ² 1,00 mg/l 

6 Chrom (Cr VI) ² 0,20 mg/l 

7 Cobald (Co) ² 2,00 mg/l 

8 Kupfer (Cu) ² 1,00 mg/l 

9 Nickel (ni) ² 1,00 mg/l 

10 Quecksilber (Hg) ² 0,10 mg/l 

11 Zinn (Sn) ² 5,00 mg/l 

12 Zink (Zn) ² 5,00 mg/l 

    ² Parameter mit Anforderungen in den Anhängen zur Abwasserverordnung an das 
  Abwasser vor Vermischung oder für den Ort des Anfalles. 

 
    

   

… 
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    Anlage 1 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017 

Benutzungsgrenzwerte gemäß § 7 Absatz 3 

  

    Lfd.Nr. Parameter Richtwert/Bemerkung 

        

IV. Weitere anorganische Stoffe     

1 Stickstoff aus Ammonium und 200,00 mg/l 

  Ammoniak     

2 Stickstoff aus Nitrit 10,00 mg/l 

3 Cyanid (Cn), leicht freisetzbar ² 1,00 mg/l 

4 Sulfat (SO4 ) ² 600,00 mg/l 

5 Flourid (F), gelöst 50,00 mg/l 

6 Sulfid (S), leicht freisetzbar ² 2,00 mg/l 

7 Phosphor, gesamt 50,00 mg/l 

V. Chemische und biochemische     

      Wirkungskenngrößen     

1 Spontane Sauerstoffzehrung 100,00 mg/l 

2 Abwassereinleitung ohne oder mit Kein Richtwert; aber: 

  eingeschränkter die Einleitung kann eingeschränkt 

   -aerober biologischer Abbaubarkeit oder untersagt werden, sofern die  

   -Nitrifikationshemmung Einleitungsparameter in den Vor- 

    fluter nach Einleitung des Ablaufes 

    der Kläranlage überschritten werden. 

    ² Parameter mit Anforderungen in den Anhängen zur Abwasserverordnung an das 
  Abwasser vor Vermischung oder für den Ort des Anfalles. 
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Die Bürgermeisterin               Nottuln,  23. Mai 2017 

 

 

 

 

Bestätigung gem. § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 
1999, Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 516 
 

 

 

 

Vermerk: 

 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut der beigefügten Satzung 
(Entwässerungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017) mit dem 
Ratsbeschluss übereinstimmt und dass nach § 2 der Bekanntmachungsverordnung verfahren 
worden ist. 
 

 

 

 

i.V. 

  

 

 

Doris Block 

Beigeordnete 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Entwässerungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 23. Mai 2017 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
Gemeinde Nottuln, 23.05.2017 
 
 
Die Bürgermeisterin 

i.V.  
         
 

 
 
(Doris Block) 

Beigeordnete           
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